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1. Anwendungen 

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 

ausnahmslos im kaufmännischen Geschäftsverkehr 

mit allen unseren Abnehmern und erstrecken sich 

auf alle Lieferungen und Leistungen einschließlich 

Werkverträgen, sofern nicht schriftlich etwas 

anderes bestätigt wurde. Die deutsche Fassung der 

Vertragsdokumente ist für die Ermittlung der 

Regelungsinhalte maßgeblich. Unsere AGB sind auch 

dann wirksam, wenn wir uns im Rahmen einer 

laufenden Geschäftsverbindung bei späteren 

Verträgen nicht ausdrücklich auf sie beziehen. Mit 

Auftragserteilung erklären Sie sich mit der 

ausschließlichen Geltung dieser vorliegenden 

Bedingungen einverstanden und verzichten auf die 

Einhaltung etwaiger anderslautender Bedingungen. 

Aufhebungen, Änderungen oder Ergänzungen dieser 

Bedingungen und des Vertrags bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung. 

Mündliche Vereinbarungen einschließlich der über 

die Aufhebung der Schriftform sind unwirksam.  

2. Annahme 

Unsere Angebote sind freibleibend, vorbehaltlich der 

Lieferfähigkeit unserer Vorlieferanten, Irrtum, 

Schreibfehler und Übertragungsfehler. Aufträge und 

sonstige Vereinbarungen kommen daher nur durch 

schriftliche Bestätigung bzw. mit Beginn der 

Übergabe der Ware zustande. Bei 

Sonderanfertigungen (auch Sonderfarben) sind die 

bestellten Mengen für den Käufer verbindlich und 

müssen in jedem Fall vom Käufer abgenommen 

werden. Findet keine Abnahme statt, schuldet der 

Käufer den vollen Kaufpreis zzgl. evtl. Kosten für die 

Entsorgung. Es besteht kein Anspruch auf die 

Nachproduktion von Mehrmengen.  

Für die Vollständigkeit, Richtigkeit und 

Rechtzeitigkeit der vom Käufer zu beschaffenden 

oder zu erstellenden Ausführungsunterlagen ist 

dieser verantwortlich. Der Nachweis über Zugang 

und Vollständigkeit der Unterlagen ist vom Käufer zu 

führen. 

 

3. Lieferung 

3.1. Zeitfensterbuchungen: Wenn der Käufer eine 

Belieferung nur unter Zuhilfenahme eines 

Zeitfenster-Buchungs-Services zulässt, erfolgt eine 

Direktbelieferung von europäischen Werken aus 

lediglich unter Berechnung einer mit der 

erforderlichen Buchung verbundenen 

Kostenpauschale von 12.50€. Es steht dem Käufer 

frei, die erforderliche Buchung zu seinen Lasten 

selbst vorzunehmen, in diesem Fall gibt HATIBA dem 

Käufer die erforderliche Nachricht. Standzeiten von 

mehr als drei Stunden werden berechnet, und zwar 

unabhängig davon, ob ein passendes Zeitfenster 

gebucht werden konnte oder nicht.  

3.2. Technische Voraussetzungen bei Baustellen-

anlieferung: Sofern eine Anlieferung an eine 

Baustelle vereinbart wurde, setzt dies eine mit 

schwerem Lastzug befahrbare Anfahrtsstraße 

voraus. Verlässt das Lieferfahrzeug auf Weisung des 

Käufers die befahrbare Anfahrtsstraße, so haftet 

dieser für alle sich daraus ergebenden Schäden. Eine 

Anfahrtsstraße ist befahrbar, soweit der Fahrer die 

Abladestelle nach seiner Beurteilung ohne Schäden 

für Fahrzeug, Ladung sowie fremdes Eigentum 

erreichen kann. Der Käufer hat dafür zu sorgen, dass 

seine Baustelle ohne Gefahr für unsere 

Transportfahrzeuge unter Ausnutzung der in der 

Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung zulässigen 

Höchstgrenzen zu erreichen ist. Er ist auch für die 

Unterhaltung der Anfahrtswege innerhalb der 

Baustelle verantwortlich und hat für evtl. Schäden 

aufzukommen. Für die Beseitigung der durch den 

Arbeitsablauf verursachten Verschmutzungen, 

insbesondere von Straßen und Bürgersteigen, ist 

ausschließlich der Kunde verantwortlich. Wurde 

keine Anlieferung mittels Kranwagen oder 

Kippfahrzeug vereinbart, hat das Abladen 

unverzüglich und sachgerecht durch den Käufer zu 

erfolgen. Das Verfahren auf der Baustelle, 

Zwischentransporte, Umladen sowie Wartezeiten 

werden in Rechnung gestellt. Sollte eine Anfahrt 

aufgrund von straßenverkehrsrechtlichen 

Gewichtsbeschränkungen nur mit Hilfe einer 
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Ausnahmegenehmigung möglich sein, ist uns dies 

rechtzeitig anzuzeigen. Falls wir die Beantragung 

dieser Ausnahmegenehmigung übernehmen, trägt 

die Kosten dafür der Käufer, ebenso wie für 

eventuelle Mehraufwendungen wie z.B. 

Begleitfahrzeuge oder Minderausladungen, die sich 

aus der Genehmigung ergeben. 

3.3. Gefahrübergang: Ist der Käufer Unternehmer, ist 

Erfüllungsort unser Werk bzw. Lager, soweit nicht 

anders vereinbart. Die Lieferung erfolgt auf 

Rechnung und Gefahr des unternehmerischen 

Käufers, selbst wenn eine ausdrückliche  

Frachtberechnung in der Rechnung an den Käufer 

aus internen Gründen nicht stattfindet.  

3.4. Annahmeverzug: Gerät der Käufer mit seiner 

Verpflichtung, die Ware bei ordnungsgemäßer 

Bereitstellung anzunehmen in Verzug, oder verletzt 

er schuldhaft seine sonstigen Mitwirkungspflichten, 

so sind wir berechtigt, nach Ablauf einer Nachfrist 

von mindestens 10 Tagen Schadensersatz zu 

verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. Evtl. 

entstehende Aufwendungen für Transport, 

Zwischenlagerung, zweite Anfahrt, etc. gehen zu 

Lasten des Käufers. Sofern die o.g. Voraussetzungen 

vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen 

Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung 

der Ware in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in 

dem dieser in Verzug geraten ist. 

3.5. Teillieferungen: Wir behalten uns vor, Aufträge 

in Teillieferungen auszuführen, falls nicht etwas 

anderes vereinbart ist. Beanstandungen von 

Teillieferungen entbinden nicht von der 

Verpflichtung, die Restmenge der bestellten Ware 

vertragsgemäß abzunehmen. 

3.6. Vorleistungspflicht: Bezüglich unserer 

Lieferpflicht besteht nur dann eine 

Vorleistungspflicht, wenn dies ausdrücklich mit dem 

Käufer vereinbart wurde. Wird eine 

Vorleistungspflicht für unsere Lieferpflicht nicht 

vereinbart, sind wir berechtigt, die Erfüllung unserer 

Lieferpflicht solange zu verweigern, bis die 

Gegenleistung für unsere Lieferpflicht vom Käufer 

bewirkt worden ist.  

3.7. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 

können wir uns zudem bezüglich unserer 

Lieferpflicht auf das gesetzliche Zurückbehaltungs-

recht gegenüber dem Käufer berufen. Das 

Zurückbehaltungsrecht kann von uns nur im 

gesetzlich zulässigen Umfang ausgeübt werden. 

Sollten durch uns (Teil-)Lieferungen trotz Bestehen 

eines Zurückbehaltungsrechts ausgeführt werden, so 

wird durch diese Lieferungen unser Zurück-

behaltungsrecht für später anstehende Liefer-

pflichten nicht berührt. Die ausgeführten (Teil-) 

Lieferungen beinhalten insbesondere keinen 

Verzicht auf bestehende oder zukünftige Zurück-

behaltungsrechte. Sie begründen auch keine 

Vorleistungspflicht bezüglich unserer zukünftigen 

Lieferpflichten. 

3.8. Verzögert sich oder unterbleibt der Versand 

bzw. die Abholung infolge von Umständen, die uns 

nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage 

der Meldung der Versand- bzw. 

Abnahmebereitschaft auf den Käufer über. 

3.9. Selbstabholung: Bei einem Verkauf ab Werk 

platzieren wir die Ware zur Abholung auf unserem 

Werksgelände. Die beförderungs- und 

betriebssichere Verladung nach dem jeweils 

geltenden Stand der Verladungstechnik hat durch 

den Abholer zu erfolgen. Der Abholer hat die 

erforderlichen Ladungssicherungsmittel zu stellen. 

Wir kontrollieren nicht die vom Abholer oder seinen 

Erfüllungsgehilfen durchgeführten Ladungs-

sicherungsmaßnahmen. Wir haften nicht für 

Schäden, die auf ungenügende Ladungssicherung 

zurückgehen. 

3.10. Liefertermin: Wird von Seiten des Käufers die 

Lieferung für bestimmte Tage und Stunden 

gewünscht, so kommen wir dieser Forderung nach 

Möglichkeit nach, ohne hierfür jedoch eine Haftung 

zu übernehmen. Bei Überschreitung von 

Lieferterminen ist uns eine Nachfrist von mindestens 

vier Wochen einzuräumen.  
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3.11. Paketversand: Wird von Seiten des Käufers ein 

Versand durch Paketdienste gewünscht, ist eine 

Haftung infolge verspäteter Lieferung generell 

ausgeschlossen, da seitens dieser Dienstleister eine 

Laufzeit nicht garantiert wird. Der Versand per 

Paketdienst erfolgt lediglich in Namen des Kunden. 

Der Kunde stellt HATIBA von jeder Haftung 

diesbezüglich frei. 

3.12. Ruhezeit: Betonprodukte müssen zur 

Erlangung der vorgeschriebenen Eigenschaften für 

bestimmte Zeit im Lager stehen und aushärten. Wird 

vom Käufer eine vorzeitige Auslieferung gewünscht, 

erfolgt dies auf eigene Gefahr, auf die wir den Käufer 

hinweisen. 

3.13. Rücktritt: Zum Rücktritt sind wir dann 

berechtigt, wenn nach erteilter Auftragsbestätigung 

außergewöhnliche (20 % und mehr) Erhöhungen von 

Vormaterial-, Rohstoff- und Energiekosten eintreten, 

die sich auf den Verkaufspreis auswirken. Im 

Gegenzug ist der Käufer zum Rücktritt berechtigt, 

wenn nach erteilter Auftragsbestätigung 

außergewöhnliche (20 % und mehr) Senkungen von 

Rohstoff- und Energiekosten eintreten, die sich auf 

den Verkaufspreis auswirken. Werden Lieferungen 

bzw. mehrere Teillieferungen auf Abruf vereinbart, 

sind wir berechtigt, für Lieferungen, die mehr als vier 

Monate nach Auftragsvergabe erfolgen, die mit dem 

Käufer vertraglich vereinbarten Preise in dem 

Umfang zu erhöhen, wie sich der Durchschnittspreis 

für das zu liefernde Produkt im Zeitraum zwischen 

Vertragsabschluss und Lieferung erhöht hat. 

3.14. Verpackungen: Von uns in Verkehr gebrachte 

Verpackungen werden im Rahmen der gesetzlichen 

Verpflichtungen in unseren Betriebsstätten 

zurückgenommen, sofern sie restentleert und nicht 

verschmutzt sind und vom Abnehmer bzw. auf 

dessen Kosten sortiert angeliefert werden. 

4. Höhere Gewalt, Force Majeure, 

Selbstbelieferungsvorbehalt 

4.1. Rohstoff- oder Energiemangel, Streiks, 

Aussperrungen, Verkehrsstörungen und behördliche 

Verfügungen, plötzlich auftretende (Straf-)Zölle 

sowie Lieferterminüberschreitungen bzw. 

Nichtbelieferung von Vorlieferanten, 

Betriebsstörungen, Sabotage, Krieg- oder 

Kriegsähnliche Zustände, alle Fälle höherer Gewalt 

und andere von uns oder einem für uns arbeitenden 

Betrieb nicht zu vertretende Umstände befreien uns 

für die Dauer ihres Bestehens, soweit sie unsere 

Lieferfähigkeit beeinträchtigen, von unserer 

Lieferpflicht.  

4.2. In den vorgenannten Fällen sind wir ferner – 

unbeschadet der Ziffer 12 dieser AGB – zum 

schadenersatzfreien Rücktritt vom Vertrag 

berechtigt, wenn uns die Leistung unmöglich 

geworden oder ein Ende des Leistungshindernisses 

nicht abzusehen ist.   

5. Exportkontrolle   

Der Vertragsschluss steht unter der aufschiebenden 

Bedingung, dass keine Hindernisse aufgrund von 

nationalen oder internationalen Vorschriften, 

insbesondere Exportkontrollbestimmungen sowie 

Embargos oder sonstigen Sanktionen entgegen-

stehen. Lieferungen und Leistungen zur Erfüllung 

geschlossener Verträge stehen unter dem Vorbehalt, 

dass eben genannte Hindernisse ebenfalls nicht 

entgegenstehen. 

6. Mängelrügen allgemein 

6.1. Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Ware 

bei der Übergabe unverzüglich zu untersuchen und 

äußerlich erkennbare Mängel unverzüglich schriftlich 

mitzuteilen. Im Übrigen sind Beanstandungen von 

Lieferungen unter sofortiger Einstellung etwaiger 

Bearbeitung, Benutzung oder Weiterveräußerung 

unverzüglich schriftlich anzuzeigen, verborgene 

Mängel unverzüglich nach ihrer Entdeckung. Unsere 

in angemessener Zeit ergehenden Weisungen sind 

abzuwarten.  

6.2. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur 

unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 

Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträch-

tigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung 

oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge 
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fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, über-

mäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebs.-

mittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten 

Baugrundes oder die aufgrund besonderer äußerer 

Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht 

vorausgesetzt sind.  

6.3. Muster und Proben gelten als unverbindliche 

Ansichtsstücke. Geringfügige Abweichungen davon 

berechtigen nicht zu Beanstandungen. Die gelieferte 

Ware kann geringfügig von den vor Vertragsschluss 

vorgelegten Prospektdarstellungen abweichen. 

Farbabweichungen von Prospektdarstellungen sind 

technisch bedingt.  

6.4. Bruch in handelsüblichen Grenzen kann nicht 

beanstandet werden. Werden vom Käufer oder von 

Dritten unsachgemäß Änderungen oder 

Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so 

bestehen für diese und die daraus entstehenden 

Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 

6.5. Auch verdeckte Mängel sind uns unverzüglich 

schriftlich nach ihrer Entdeckung, spätestens vor 

Ablauf der Gewährleistungsfrist anzuzeigen. 

6.6. Uns ist Gelegenheit zu geben, den Mangel selbst 

und/oder durch von uns beauftragte Fachleute 

untersuchen zu lassen. Diese Rechte stehen uns zu, 

soweit der Kunde uns nicht glaubhaft macht, dass 

wegen Gefahr im Verzuge Sofortmaßnahmen 

ergriffen werden mussten. Die Übernahme von 

Kosten für fremdbeauftragte Gutachter bedarf einer 

schriftlichen Vereinbarung im Einzelfall. 

6.7. Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. 

Dieses gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 

Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 

479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634 a Abs. 1 Nr. 

(Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt sowie 

in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder 

groben fahrlässigen Pflichtverletzung des Lieferers 

und bei einem arglistigen Verschweigen eines 

Sachmangels. 

 

7. Gewährleistung, Schadenersatz  

7.1. Bei begründeten Sachmängeln, deren Ursache 

bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, 

leisten wir nach unserer Wahl mangelfreie Ersatz-

lieferung oder Nachbesserung. Für die Nacherfüllung 

ist uns eine angemessene Frist zu gewähren. 

Schlagen Ersatzlieferung bzw. Nachbesserung fehl 

oder erfordern sie einen unverhältnismäßigen 

Aufwand, kann nach Einbau nur Minderung des 

Kaufpreises verlangt werden. 

7.2. Gesetzliche Rückgriffansprüche des Käufers 

gegen uns bestehen nur insoweit, als der Käufer mit 

seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen 

Mangelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen 

getroffen hat. Für Schadenersatzansprüche gilt im 

übrigen Ziffer 12 (sonstige Schadenersatzansprüche). 

Weitergehende oder andere als die in dieser Ziffer 

geregelten Ansprüche des Bestellers gegen uns und 

durch uns Beauftragte Dritte wegen eines 

Sachmangels sind ausgeschlossen.  

7.3. Mängelansprüche verjähren entgegen § 438 (1) 

Nr. 3 BGB und § 634a (1) Nr. 1 BGB nach Ablauf von 

3 Jahren nach Gefahr-übergang. Hat der Lieferant 

von sich aus eine längere Frist vorgesehen oder 

angeboten oder wurde die Geltung der VOB/B –auch 

nur in Teilen vereinbart, so findet diese Ziffer 7.1 

Satz 1 keine Anwendung.  

8. Unmöglichkeit  

8.1. Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Kunde 

berechtigt, Schadenersatz zu verlangen, es sei denn, 

dass wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben. 

Jedoch beschränkt sich der Schadenersatzanspruch 

des Käufers auf 10 % des Wertes desjenigen Teiles 

der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht 

zweckdienlich verwendet werden kann.  

8.2. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen 

des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen 

der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit zwingend gehaftet wird. Eine Änderung 

der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist hiermit 
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nicht verbunden. Das Recht des Käufers zum 

Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.  

9. Preise  

9.1. Zahlungen sind sofort und ohne Abzug zu 

leisten. Sie gelten erst ab dem Tage als geleistet, an 

welchem wir über den gesamten Rechnungsbetrag 

verlustfrei verfügen können. Die Annahme von 

Schecks, Wechseln, Akkreditiven oder Ähnlichem 

wird vorbehalten und gilt nur erfüllungshalber. 

Hiermit verbundene Zinsen, Kosten und Spesen trägt 

im vollen Umfang der Käufer.  

9.2. Die Preise für unsere Waren verstehen sich ab 

Werk und zwar ausschließlich Fracht, Verpackung 

und Mehrwertsteuer, soweit nichts anderes 

vereinbart ist. Durch die Einführung einer neuen 

Preisliste werden gleichzeitig alle alten Preislisten für 

ungültig erklärt und zwar ohne dass es dazu einer 

gesonderten Mitteilung bedarf, soweit nichts 

anderes vereinbart ist. 

9.3. Einem Kaufmann im Sinne des HGB gegenüber 

behalten wir uns das Recht vor, unsere Preise 

entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des 

Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen 

eintreten, insbesondere aufgrund von 

Preisänderungen für Bindemittel, Stahl, Zink, Harze, 

Fasern, Zuschläge, Zusatzmittel, Fracht sowie Diesel- 

und Mautkosten und/oder Löhne. In diesem Fall sind 

wir verpflichtet, dem Kunden die Veränderungen in 

den Preisfaktoren nachzuweisen. 

9.4. Zur Lieferung notwendige Paletten und 

Verladehilfen werden berechnet. Bei Rücklieferung 

einwandfreier Paletten und Verladehilfen innerhalb 

von 4 Wochen nach Ausgabe durch den Käufer an 

unser Lieferwerk schreiben wir den Abgabepreis 

abzüglich einer Benutzungsgebühr gut. Paletten und 

sonstige in der Rechnung separat ausgewiesene 

Transport-/Verladehilfen sind nicht skontierfähig. 

9.5. Die Rücknahme der von uns gelieferten 

mangelfreien Waren ist generell ausgeschlossen. 

Sofern wir uns ausnahmsweise zu der Rücknahme 

schriftlich bereit erklären, werden nur einwandfreie 

und unbeschädigte Produkte zurückgenommen, 

wobei generell nur volle VPE zurückgenommen 

werden. Wiedereinlagerungskosten werden i. H. v. 

35 % des Warenwertes abzüglich der Kosten des 

Transportes zum Käufer in Rechnung gestellt. Der 

Rücktransport erfolgt auf Kosten des Käufers, auch 

bei Abholung durch von uns beauftragte Spediteure.  

9.6. Die erteilte Gutschrift wird nicht ausgezahlt, 

sondern dient zur Verrechnung mit zukünftigen 

Lieferungen. Die Gefahr bei Rücksendungen trägt 

der Käufer bis zum vollständigen Abladen an dem 

von uns angegebenen Bestimmungsort. Es werden 

deshalb nur Einheiten berücksichtigt, die durch 

unsere Wareneingangskontrolle als einwandfrei 

erkannt und wieder dem Verkauf zugeführt werden 

können.  

10. Zahlung  

10.1. Unsere Rechnungen sind am Sitz unseres 

Unternehmens sofort fällig. Skonti bedürfen einer 

besonderen schriftlichen Vereinbarung, wobei 

generell nur der ausgewiesene Nettowarenwert 

skontierfähig ist. Vereinbarte Skontozahlung setzt 

voraus, dass keine anderen, nicht mehr 

skontofähigen Rechnungen offenstehen. Eine 

etwaige Vereinbarung über die Gewährung von 

Skonto ändert nichts an der sofortigen Fälligkeit 

unserer Rechnungsforderungen.  

10.2. Unsere Rechnungen gelten als anerkannt, 

wenn nicht innerhalb von 15 Tagen nach 

Rechnungsdatum schriftlich widersprochen wird. 

10.3. oder wenn der ausgewiesene Rechnungsbetrag 

auf unserem Konto gutgeschrieben wurde. 

10.4. Die Annahme von Wechseln behalten wir uns 

vor. Die Annahme von Schecks können wir ablehnen, 

wenn begründete Zweifel an der Deckung bestehen. 

Die Annahme erfolgt immer nur erfüllungshalber. 

Diskont-, Einziehungsspesen und sonstige Kosten 

gehen zu Lasten des Käufers und sind sofort in bar zu 

zahlen. Eine Verpflichtung zu rechtzeitiger Vorlage, 

Protest usw. besteht für uns nicht. 
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10.5. Unsere sämtlichen Forderungen werden sofort 

fällig, wenn der Käufer mit der Erfüllung einer 

anderen Verbindlichkeit gegenüber uns in Verzug 

gerät. Das Gleiche gilt, wenn er seine Zahlungen 

einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das 

Insolvenzverfahren eröffnet ist oder die Eröffnung 

eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt 

wird oder Umstände bekannt werden, die 

begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des 

Käufers rechtfertigen. 

10.6. Einem Kaufmann im Sinne des HGB gegenüber 

sind wir berechtigt, sofort auch bei unterschiedlicher 

Fälligkeit gegen solche Ansprüche aufzurechnen, die 

der Käufer gegen von mit uns verbundenen 

Unternehmen hat. Auf Anforderung des Käufers 

werden wir unverzüglich die mit uns verbundenen 

Unternehmen benennen. 

10.7. Im Falle des Zahlungsverzuges können wir – 

unbeschadet weiterer Ansprüche – die banküblichen 

Zinsen, mindestens jedoch Zinsen in Höhe von 9 

Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz 

der Europäischen Zentralbank berechnen. Bei 

Zahlungsverzug sind wir – nach unserer Wahl – 

berechtigt, weitere Lieferungen von 

Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen 

abhängig zu machen, Schadenersatz wegen 

Verzögerung der Leistung zu verlangen oder vom 

Vertrag zurückzutreten. Außerdem können wir 

entgegengenommene Wechsel vor Verfall 

zurückgeben und sofortige Barzahlung fordern. 

10.8. Bei Forderungen aufgrund mehrerer 

Lieferungen bzw. Leistungen bleibt die Verrechnung 

von Geldeingängen auf die eine oder auf die andere 

Schuld uns überlassen. Der Käufer ist nicht 

berechtigt, wegen irgendwelcher Ansprüche, auch 

wenn sie aufgrund von Mängelrügen erhoben sind, 

ein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen.  

10.9. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur 

soweit zulässig, wenn sie unbestritten, anerkannt 

oder rechtskräftig festgestellt sind. 

10.10. Sofern von uns angemeldete Forderungen aus 

Verkäufen zur Kreditversicherung angemeldet 

werden, die nicht vom Versicherer angenommen 

werden, haben wir das Recht, vom Vertrag 

zurückzutreten, ohne dass der Käufer irgendwelche 

Rechte geltend machen kann.  

10.11. Wenn uns Tatsachen oder Umstände bekannt 

werden, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des 

Käufers begründen und der Käufer trotz 

Aufforderung nicht zu ausreichender 

Sicherheitsleistung bereit ist, sind wir jederzeit ganz 

oder teilweise – unter Berücksichtigung der Ziffer 11 

dieser AGB – zum schadenersatzfreien Rücktritt vom 

Vertrag berechtigt. 

10.12. Vertraglich sondergefertigte Ware wird zur 

Bezahlung fällig mit der Fertigmeldung durch uns. 

10.13. Holt ein Käufer, der außerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland ansässig ist 

(ausländischer Abnehmer), oder dessen Beauftragter 

Ware ab oder befördert oder versendet er sie in ein 

Drittland, so hat der Käufer uns die Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer und den steuerlich 

erforderlichen Ausfuhrnachweis beizubringen. Wird 

dieser Nachweis nicht erbracht, hat der Käufer die 

für die ausgeführte Lieferung innerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland geltende Umsatzsteuer 

auf den Rechnungsbetrag zu zahlen.  

11. Eigentumsvorbehalt und Sicherungsrechte 

11.1. Wir behalten uns das Eigentum an allen 

gelieferten Waren vor, bis unsere sämtlichen 

Forderungen – ohne Rücksicht auf ihren Rechtsgrund 

– aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer 

erfüllt sind.  

11.2. Das gilt auch dann, wenn einzelne oder 

sämtliche Forderungen in eine lfd. Rechnung 

aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und 

anerkannt ist und erstreckt sich auch auf die im 

engen Zusammenhang mit der gelieferten Ware 

entstehenden Nebenforderungen (Nutzungszinsen, 

Verzugsschaden etc.). 

11.3. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung und 

Verarbeitung der gelieferten Ware im Rahmen 

seines Geschäftsbetriebs berechtigt.  



 

                                                                                                      Allgemeine Geschäftsbedingungen 
                                                                                            Stand: Oktober 2019 

11.4. Wird die Vorbehaltsware mit anderen 

Gegenständen ("Fremdware") vermischt, verbunden 

oder vermengt, so tritt der Käufer seine Eigentums- 

bzw. Miteigentumsrechte an dem neuen 

Gegenstand an das annehmende Unternehmen 

HATIBA ab und verwahrt diesen mit kaufmännischer 

Sorgfalt unentgeltlich für HATIBA auf.  

11.5. Der Wert der Vorbehaltsware ist der 

Rechnungsbetrag von HATIBA zuzüglich eines 

Sicherungsaufschlages von fünfunddreißig Prozent.  

11.6. In gleicher Weise abgetreten werden sämtliche 

Forderungen des Kunden, die ihm aus Verträgen im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung bzw. dem 

Einbau der Vorbehaltsware entstehen, sowie 

Forderungen, die dem Käufer durch die Verbindung 

der Vorbehaltsware mit dem Grundstück eines 

Dritten erwachsen. Die Vorausabtretung erstreckt 

sich auch auf eine etwaige Saldoforderung.  

11.7. HATIBA nimmt die Abtretung an. 

11.8. Die Verarbeitung oder Umbildung von 

Vorbehaltswaren durch den Käufer erfolgt stets für 

uns, ohne dass uns hieraus Verbindlichkeiten 

erwachsen. Auch bei Verbindung oder Vermischung 

steht uns das Eigentum an der dadurch entsteh-

enden neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 

Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten 

Gegenständen z. Zt. der Verarbeitung zu. Für die 

durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im 

Übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltsware. 

11.9. Der Käufer tritt schon jetzt seine Forderungen 

aus dem Einbau der Vorbehaltsware, als 

wesentlichen Bestandteil in das Grundstück eines 

Dritten, in der Höhe der Vorbehaltsware, mit allen 

Nebenrechten, einschließlich eines etwaigen 

Anspruchs auf die Einräumung einer 

Sicherheitshypothek, an HATIBA ab.  

11.10. Wird die Vorbehaltsware als wesentlicher 

Bestandteil in das eigene Grundstück des Käufers 

eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der 

Veräußerung des Grundstücks oder von 

Grundstücksrechten entstehenden Forderungen, in 

Höhe des Wertes der Vorbehaltsware, und alle 

Nebenrechte an uns ab.  

11.11. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur 

Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware 

nur im üblichen, ordnungsgemäßen Geschäftsgang 

und nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die 

Forderungen im Sinne der vorstehenden Ziffern 

tatsächlich auf HATIBA übergehen. Zu anderen 

Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere 

Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen, ist 

der Kunde nicht berechtigt.  

11.12. Der Käufer darf mit seinen Abnehmern kein 

Abtretungs-verbot vereinbaren. Der Käufer ist zur 

Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen bis 

auf Widerruf ermächtigt. 

11.13. Übersteigt der Wert der Eigentumsvorbe-

haltsware oder uns gegebenen Sicherungen die 

Höhe unserer Forderungen um mehr als 20 %, so 

sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur 

Freigabe verpflichtet. 

11.14. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder 

werden uns nach Vertragsabschluss Umstände 

bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers 

wesentlich beeinträchtigen, sind wir berechtigt, die 

Abtretung offen zu legen und die Verfügungs- und 

Einziehungsermächtigungen zu widerrufen.  

11.15. In diesem Fall sind wir gleichfalls berechtigt, 

die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware in 

Besitz zu nehmen. Für diesen Fall verzichtet der 

Käufer schon jetzt auf die Geltendmachung der sich 

unmittelbar aus dem Besitz ergebenden Rechte. Wir 

nehmen diesen Verzicht hiermit an. 

11.16. HATIBA ermächtigt den Käufer widerruflich 

zur Einziehung der gemäß vorstehenden Ziffern 

abgetretenen Forderungen. HATIBA wird von der 

Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, 

solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen, 

auch gegenüber Dritten, nachkommt.  

11.17. Auf Verlangen von HATIBA hat der Kunde den 

Schuldner der abgetretenen Forderung zu benennen 

und umfassend Auskunft zu erteilen – wobei es nicht 
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ausreicht, HATIBA Einsicht in Bücher und 

Geschäftspapiere zu gewähren – und dem Schuldner 

die Abtretung anzuzeigen. HATIBA ist berechtigt, 

dem Schuldner die Abtretung auch selbst 

anzuzeigen. 

11.18. Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder 

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder bei 

Durchführung eines außergerichtlichen 

Einigungsverfahrens mit den Gläubigern über die 

Schuldenbereinigung erlöschen die Rechte des 

Käufers zur Weiterveräußerung, zur Verwendung 

oder zum Einbau der Vorbehaltsware und die 

Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen 

Forderungen. 

11.19. Der Käufer hat HATIBA unverzüglich unter 

Übergabe der für einen Widerspruch notwendigen 

Unterlagen über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 

Dritter in die Vorbehaltsware oder in die (voraus-) 

abgetretenen Forderungen zu unterrichten. 

11.20. Bei Zahlungsverzug des Käufers ist HATIBA zur 

Rücknahme der Vorbehaltsware nach einmaliger 

Mahnung berechtigt und der Käufer zur Herausgabe 

verpflichtet. Der Käufer räumt HATIBA das Recht 

zum Betreten seines Geländes, zur Kennzeichnung 

oder Wegnahme der gelieferten Ware ein. Die 

Kosten für die Rücknahme trägt der Käufer. 

11.21. Übersteigt der realisierbare Wert der 

eingeräumten Sicherheiten die zu sichernden 

Forderungen um mehr als 35%, so ist HATIBA 

insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe auf 

Verlangen des Kunden verpflichtet. 

12. Sonstige Schadenersatzansprüche  

12.1. Schaden- und Aufwendungsersatzansprüche 

des Käufers (im Folgenden: Schadenersatz-

ansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, 

insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus 

dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter 

Handlung, sind ausgeschlossen. 

12.2. Dieses gilt nicht, soweit zwingend gehaftet 

wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in 

Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, 

wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten.  

12.3. Der Schadenersatzanspruch für die Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 

begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum 

Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden 

Regelungen nicht verbunden. 

12.4. Soweit dem Käufer nach dieser Ziffer 

Schadenersatzansprüche zustehen, verjähren diese 

mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden 

Verjährungsfrist gemäß Ziffer 4 e). 

13. Compliance, Menschenrechte, Arbeits- und 

Umweltschutz  

13.1. Der Kunde ist verpflichtet, keine Handlungen 

zu begehen oder Handlungen zu unterlassen, die zu 

einer Strafbarkeit wegen Betrugs oder Untreue, 

Insolvenzstraftaten, Straftaten gegen den 

Wettbewerb, Vorteilsgewährung oder 

Bestechlichkeit von beim Kunden beschäftigten 

Personen oder sonstigen Dritten führen können. Der 

Kunde ist verpflichtet, alle ihn und die 

Geschäftsbeziehung mit HATIBA betreffenden 

Gesetze und Regelungen einzuhalten (Compliance). 

Handlungen von beim oder für den Kunden tätigen 

Personen werden dem Kunden zugerechnet, soweit 

diese Personen im Verantwortungsbereich des 

Kunden tätig werden.  

13.2. Der Kunde verpflichtet sich, in seinem Umfeld 

auf die Einhaltung von Menschenrechten und 

sozialen Standards gem. Abs. 3 und die Achtung der 

Umwelt hinzuwirken und Maßnahmen, die diesen 

Zielen widersprechen, zu unterlassen und nach 

Möglichkeit zu unterbinden. Der Kunde wird HATIBA 

Verstöße gegen die vorstehenden Regelungen 

unverzüglich und ohne jede weitere Aufforderung 

anzeigen.  
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14. Unterlagen und Beratung 

14.1. An Abbildungen, Zeichnungen, Entwürfen, 

Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten 

wir uns sämtliche Eigentums- und Urheberrechte 

vor. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen 

Unterlagen, die als "vertraulich" bezeichnet sind. Vor 

ihrer Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte 

bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen 

schriftlichen Zustimmung.  

14.2. Von uns gelieferte Zeichnungen, hydraulische 

Berechnungen, Statiken sowie künstlerische und 

sonstige Entwürfe bleiben unser Eigentum und 

dürfen Dritten – auch auszugsweise – ohne unsere 

Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Der 

Kunde haftet in jedem Fall für Zuwiderhandlungen. 

Der Schaden beziffert sich in jedem Fall auf 

mindestens 25% der für den Fall vorliegenden 

Angebotssumme, ersatzweise diejenige eines 

vergleichbaren Auftrages.  

14.3. Von HATIBA bezifferte Schadenersatz-

meldungen sind sofort fällig, die Beweislast einer 

unzutreffenden Forderung liegt beim Käufer.  

14.4. Wenn wir oder unsere Mitarbeiter vor, bei 

oder nach einem Abschluss oder in anderem 

Zusammenhang Rat oder Auskunft erteilen oder eine 

Empfehlung aussprechen, so haften wir nur dafür, 

wenn wir hierfür eine gesonderte, schriftliche 

Vereinbarung mit einem gesonderten Entgelt nach 

den maßgebenden Gebührenordnungen vereinbart 

haben.  

15. Schlussbestimmungen  

15.1. Wir speichern Daten unserer Kunden im 

Rahmen unserer gegenseitigen Geschäfts-

beziehungen unter Beachtung der gültigen 

Vorschriften des Datenschutzes. Wir können den 

Wirtschaftsauskunfteien ggf. auch Daten über eine 

vertragsgemäße oder nicht vertragsgemäße 

Abwicklung der mit dem Kunden eingegangenen 

Vertragsbeziehung melden. 

15.2. Allgemeiner Gerichtsstand ist, wenn der 

Besteller Kaufmann ist, bei allen aus dem 

Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar sich 

ergebenden Streitigkeiten der Sitz von HATIBA 

(27801 Dötlingen). HATIBA ist jedoch auch 

berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen. 

15.3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens 

der Vereinten Nationen über den internationalen 

Warenkauf vom 11.04.1970 und des Kollisionsrechts. 

Hat der Kunde seinen Sitz nicht innerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland, kann HATIBA auch das 

am Sitz des Lieferanten geltende Recht oder das 

Recht des Handlungsortes geltend machen. 

15.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB 

ganz oder teilweise rechtlich unwirksam sein oder 

werden, soll die Geltung der übrigen Regelungen 

dadurch nicht berührt werden. Vielmehr tritt an die 

Stelle der rechtlich unwirksamen Bestimmung 

diejenige rechtlich wirksame, die der ursprünglichen 

wirtschaftlich am nahesten steht. 

 

Dötlingen, im Oktober 2019 


